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werden mit den Regelungen zur Ausarbeitung der Jah
resvolkswirtschaftspläne festgelegt;

3. Abstimmung zwischen den Investitionsauftraggebern und 
den bilanzierenden Organen über den Baubedarf nach 
Vorhaben und Objekten;

4. Abstimmung der territorialen und zeitlichen Einordnung 
der Bauvorhaben und Objekte durch die bilanzierenden 
Organe und die Bezirksplankommissionen mit dem Mini
sterium für Bauwesen, der Staatlichen Plankommission, 
den zuständigen Ministerien und anderen Staatsorganen 
in Vorbereitung der Komplexberatungen in den Bezir
ken. Zur Sicherung der Rang- und Reihenfolge, der kon
zentrierten Baudurchführung und vorfristigen Fertig
stellung der Bauvorhaben können die bilanzierenden 
Organe die Umverteilung von Bauanteilen zwischen den 
Verantwortungsbereichen Vorschlägen;

5. Information über die Bilanzentscheidungen zur Einord
nung der Bauvorhaben in die Baubilanzen der Jahres
volkswirtschaftspläne durch die bilanzierenden Organe 
an die Investitionsauftraggeber entsprechend den ter
minlichen Festlegungen zur Ausarbeitung der Jahres
volkswirtschaftspläne. Mit der Information ist gleichzei
tig die Sicherung der dazugehörigen Bauprojektierungs
leistungen zu erklären.

§11
Bilanzentscheidungen

(1) Bilanzentscheidungen sind durch die Generaldirektoren 
der dem Ministerium für Bauwesen direkt unterstellten Bau
kombinate, die Bezirksbaudirektoren und die Kreisbaudirek
toren sowie die Stellvertreter der Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und 
die Stellvertreter der Vorsitzenden der Räte der Kreise für 
Land- und Nahrungsgüterwirtschaft zu treffen.

(2) Die Bilanzentscheidungen beinhalten insbesondere 
Festlegungen
— zur Benennung der Kombinate und Betriebe für die Mit

wirkung an der Ausarbeitung der Aufgabenstellungen, an 
der Vorbereitung der Investitionen und für die Durch
führung der Investitionen,

— zur Einordnung der Bauanteile der Bauvorhaben in die 
Baubilanzen des Planjahres entsprechend den terminli
chen Regelungen zur Ausarbeitung der Jahresvolkswirt
schaftspläne,

— zur Durchsetzung der Festlegungen aus den Bilanzbestä
tigungen bzw. zentraler staatlicher Planentscheidungen,

— zum Einsatz der eigenen Baukapazitäten der dem Mini
sterium für Bauwesen direkt unterstellten Spezialbau
kombinate in Vorbereitung und Durchführung der Jah
resvolkswirtschaftspläne.

(3) Bilanzentscheidungen sind schriftlich zu erteilen und 
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.

§12

Bildung und Verwendung von Reserven

(1) Zur Gewährleistung der Kontinuität und Stabilität der 
Investitions- und Bautätigkeit in der Industrie, im komple
xen Wohnungsbau und in anderen Bereichen der Volkswirt
schaft, insbesondere zur kurzfristigen Umsetzung wissen
schaftlich-technischer Ergebnisse in die Produktion bzw. für 
die schnellere Fertigstellung begonnener Investitionsvorha

ben, sind in den Industriebaubilanzen und den Wohnungs
bau- und bezirklichen Investitionsbaubilanzen durch die dem 
Ministerium für Bauwesen direkt unterstellten Bau- und 
Montagekombinate und die Bezirksbauämter Reserven an 
zentral verfügbaren und kurzfristig einsetzbaren Bau- und 
Bauprojektierungskapazitäten nach Bauarbeiten zu bilden 
und in den Bilanzen gesondert auszuweisen. Dazu sind mit 
den staatlichen Aufgaben für die Ausarbeitung der Jahres
volkswirtschaftspläne verbindliche Festlegungen zu treffen.

(2) Die Generaldirektoren der dem Ministerium für Bau
wesen direkt unterstellten Bau- und Montagekombinate und 
die Bezirksbaudirektoren haben auf der Grundlage der ge
troffenen Festlegungen gemäß Abs. 1 die direkt unterstellten 
Baubetriebe und Bauprojektierungsbetriebe zu beauflagen.

(3) Das Ministerium für Bauwesen entscheidet in Überein
stimmung mit der Staatlichen Plankommission über den ob
jektkonkreten Einsatz der Reserven in den Industriebaubi
lanzen. Die Räte der Bezirke entscheiden nach Abstimmung 
mit dem Ministerium für Bauwesen und der Staatlichen 
Plankommission über den objektkonkreten Einsatz der Re
serven in den Wohnungsbau- und bezirklichen Investitions
baubilanzen.

§13

Bilanzierung nach Bauarbeiten, Gruppen von Bauarbeiten 
und nach Erzeugnissen der Bauwirtschaft

(1) Die bilanzierenden Organe und bilanzbeauftragten Be
triebe haben die Baubilanzen bzw. Vorhaben- und Objekt
übersichten nach Gruppen von Bauarbeiten, Bauarbeiten und 
ausgewählten Erzeugnissen der Bauwirtschaft auf der Grund
lage der staatlichen Plankennziffern zur Bauproduktion und 
der bilanzierten Bauvorhaben und Bauobjekte auszuarbeiten.

(2) Die bilanzierenden Organe und bilanzbeauftragten Be
triebe haben für die Bilanzierung nach Bauarbeiten syste
matisch Aufwands- und Strukturkennzahlen zu erarbeiten 
und die Methoden der elektronischen Datenverarbeitung zu 
nutzen.

(3) Die Nomenklaturen der zu planenden und zu bilanzie
renden Bauarbeiten, der Gruppen von Bauarbeiten und aus
gewählten Erzeugnisse der Bauwirtschaft sind durch das 
Ministerium für Bauwesen festzulegen.

§14

Bilanzbestätigung

(1) Der Minister für Bauwesen hat auf der Grundlage der 
vom Ministerrat beschlossenen Staatsbilanzen die Industrie
baubilanzen, die Wohnungsbau- und bezirklichen Investi
tionsbaubilanzen, die Bauprojektierungsbilanzen, die Erzeug
nisbaubilanzen für Neubauwohnungen und ausgewählte Ge
meinschaftseinrichtungen sowie die Erzeugnisbaubilanzen für 
ausgewählte Erzeugnisse der Bauwirtschaft, die von den Ge
neraldirektoren der dem Ministerium für Bauwesen direkt 
unterstellten Baukombinate und von den Bezirksbaudirek
toren im Aufträge der Räte der Bezirke vorzulegen sind, zu 
bestätigen. Der Minister für Verkehrswesen bestätigt die 
Gleisbaubilanz der DDR. Die Räte der Bezirke beschließen 
die Wohnungsbau- und bezirkliche Investitionsbaubilanz nach 
Bestätigung durch den Minister für Bauwesen. Die Bezirks
baudirektoren haben die Reparaturbaubilanzen der Kreis
bauämter im Aufträge der Räte der Bezirke zu bestätigen. 
Auf dieser Grundlage beschließen die Räte der Kreise die 
Reparaturbaubilanzen. Danach ist es untersagt, für Baure
paraturen geplante Baukapazitäten zur Durchführung zen
traler und bezirklicher Bauinvestitionen einzusetzen.


